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Regeste

Lärmschutzmassnahmen

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BAV gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist
nicht gegeben (Art. 32 VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der
vorliegenden Beschwerde zuständig.

E. 2
Nach Art. 48 VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren
teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung oder Änderung hat. Als Einsprecher, welcher im Plangenehmigungsverfahren
unterlegen ist, ist der Beschwerdeführer beschwert und mithin zur Beschwerde legitimiert.
Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 3
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen
von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die
unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhaltes sowie auf Angemessenheit
hin (Art. 49 VwVG).

E. 4
Der Beschwerdeführer beantragt im Wesentlichen, es seien vor Ort Lärmmessungen
durchzuführen und die von ihm geplanten Ausbau- und Umbauprojekte seien bei der
Bestimmung der Belastungsgrenzwerte zu berücksichtigen. Weiter müssten bei
entsprechenden Ergebnissen die von der Beschwerdegegnerin beantragten Erleichterungen
abgelehnt werden.

E. 5
Das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01), das u.a. bezweckt, den
Menschen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu schützen (Art. 1 Abs. 1 USG),
sieht vor, dass Emissionen wie Lärm durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt werden
(Art. 11 Abs. 1 USG). Die Emissionen werden anhand von Immissionsgrenzwerten (IGW)



beurteilt (Art. 13 Abs. 1 USG). Die Immissionsgrenzwerte für Lärm hat der Bundesrat im
Anhang 4 zur Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41)
festgelegt. Genügt eine Anlage den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften
anderer Bundesgesetze nicht, muss sie saniert werden (Art. 16 USG).

E. 5.1
Seit Oktober 2000 gilt in Ergänzung zum USG das Bundesgesetz vom 24. März 2000 über
die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE, SR 742.144), das verschiedene
Lärmschutzmassnahmen vorsieht und diese einer Rangordnung unterstellt (Art. 1 BGLE).
Lärmschutz soll demnach in erster Linie durch technische Massnahmen an den
Schienenfahrzeugen erreicht werden. Subsidiär sind bauliche Massnahmen an bestehenden
ortsfesten Eisenbahnanlagen zu treffen (z.B. Lärmschutzwände). In dritter Priorität sind
Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden vorgesehen (z.B. Schallschutzfenster).
Näheres, namentlich zum Umfang der Massnahmen, ist in den Ausführungsbestimmungen
zum BGLE, d.h. in der Verordnung vom 14. November 2001 über die Lärmsanierung der
Eisenbahnen (VLE, SR 742.144.1), geregelt.

E. 5.2
Für die Ermittlung der Lärmimmissionen auf den einzelnen von Bahnlärm betroffenen
Grundstücken wird nicht auf den Ist-Zustand und daher auch nicht auf Messungen, sondern
auf eine Lärmprognose, nämlich den Emissionsplan, abgestellt (Art. 18 Abs. 1 VLE).
Dieser enthält - für jeden Streckenabschnitt - die bis Ende 2015 zu erwartenden
Lärmemissionen bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen (Art. 6 Abs. 1 BGLE), wobei
insbesondere die Infrastruktur selbst, die sanierten Schienenfahrzeuge sowie die für 2015
prognostizierte Verkehrsmenge und -zusammensetzung berücksichtigt werden (Art. 6 Abs.
2 BGLE). Der Emissionsplan bildet die verbindliche Grundlage für den Entscheid über
bauliche Sanierungsmassnahmen (Art. 6 Abs. 1 BGLE). Diese sind bei bestehenden
ortsfesten Eisenbahnanlagen so weit anzuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten
sind (Art. 7 Abs. 1 BGLE). Würde die Sanierung jedoch unverhältnismässige Kosten
verursachen oder stünden ihr überwiegende Interessen, namentlich des Ortsbild-, Natur-
und Landschaftsschutzes oder der Verkehrs- oder Betriebssicherheit entgegen, sind
Erleichterungen (Ausnahmen) zu gewähren (Art. 7 Abs. 3 BGLE). Nur wenn solche
Erleichterungsgründe gegeben sind, darf vom in Art. 7 Abs. 1 BGLE festgeschriebenen
Sanierungsziel abgewichen werden. In den übrigen Fällen sind Massnahmen so weit
anzuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-1836/2006 vom 12. Februar 2007). Ob die Kosten für
bauliche Lärmschutzmassnahmen verhältnismässig sind, beurteilt sich nach dem
Kosten-Nutzen-Index (KNI). Beträgt dieser höchstens 80, gelten die Kosten in der Regel als
verhältnismässig (Art. 20 Abs. 1 VLE). Bauliche Lärmschutzmassnahmen, namentlich
Lärmschutzwände, sind in der Regel auf höchstens 2 m Höhe über Schienenoberkante
(SOK) zu begrenzen; diese Höhe kann überschritten werden, wenn besondere Umstände
vorliegen und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 21 VLE).

E. 5.3
Wenn nun der Beschwerdeführer geltend macht, Lärmmessungen seines Nachbarn durch
ein Ingenieurbüro hätten beim bergseitigen Gleis einen höheren Immissionswert ergeben,
als von der Beschwerdegegnerin angenommen, so verkennt er, wie hiervor ausgeführt, dass
die baulichen Sanierungsmassnahmen auf den Emissionsplan 2015 auszurichten sind (Art. 6



BGLE). Art. 38 Abs. 1 LSV sieht wohl vor, dass Lärmimmissionen anhand von
Berechnungen oder Messungen ermittelt werden. Bei der eisenbahnrechtlichen
Lärmsanierung sind jedoch prognostizierte Werte massgebend, die auf Grund verschiedener
Kriterien wie der Emission der sanierten Schienenfahrzeuge sowie der Verkehrsmenge und
-zusammensetzung errechnet werden (vgl. Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Anhang 2 VLE). Unter
diesen Umständen ist es gar nicht möglich, die massgebenden Lärmimmissionen im Jahr
2015 zu messen. Wie aus den Unterlagen des Auflageprojekts ausserdem ersichtlich ist,
wurden vorliegend korrekterweise sogar höhere Immissionswerte berücksichtigt. Dies
deshalb, weil die geplante Verlängerung des Zimmerbergtunnels Zürich-Thalwil in
Richtung Litti (Baar) bis ins Jahr 2015 nicht mehr realisiert werden kann. Der in der
Zwischenzeit bereits heute über die bestehende obere Seelinie Thalwil-Oberrieden,
Dorf-Horgen, Oberdorf-Alter Zimmerbergtunnel zirkulierende Transitverkehr
(Reiseschnellzüge und Güterfernverkehr) muss somit über 2015 hinaus auf diesen Gleisen
verkehren, so dass die Emissionen weiterhin über denjenigen Werten des Emissionsplans
2015 liegen werden (S. 10 des technischen Berichts).

E. 5.4
Bei einer heutigen Messung könnte es sich demzufolge höchstens um eine Kontrollmessung
handeln; es würde lediglich geprüft, ob die Ergebnisse des Schweizerischen Emissions- und
Immissionsmodells für die Berechnung von Eisenbahnlärm (SEMIBEL) korrekt sind.
Ergänzende Lärmmessungen werden nur in speziellen Lärmsituationen oder unter
besonderen Ausbreitungsbedingungen vorgenommen. Solche Messungen sind dann
angezeigt, wenn die Lärmpegel mit dem SEMIBEL nicht mit ausreichender Genauigkeit
ermittelt werden können (z.B. hohe Reflexionsanteile) oder wenn neben dem Fahrlärm
andere Lärmquellen aus dem Bahnbetrieb - z.B. bei grösseren Rangierbahnhöfen - einen
relevanten Anteil am Gesamtlärm ausmachen (vgl. Lärmsanierung der Eisenbahnen -
Leitfaden für die Projektierung baulicher Massnahmen, BAV, Dezember 2003, S. 13,
Urteile der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt
[REKO/INUM] A-2005-284 vom 27. Juli 2006 E. 9.6 und A-2005-216 vom 24. März 2006
E. 7.2 f.). Nach Aussagen des Beschwerdeführers befindet sich vorliegend die Bahntrasse
etwa einen Meter über dem Terrain des Bahnweges, wodurch die Lärmimmissionen auf
seiner Liegenschaft stärker als vermutet ausfallen würden. Im SEMIBEL werden die
topographischen Verhältnisse im Schallausbreitungsbereich zwischen Lärmquelle und
Empfängerpunkten erfasst. Markante Linien wie z.B. Dämme, obere und untere
Begrenzungslinien von Böschungen, hinterfüllte Stützmauern etc. werden bei den
Berechnungen ausdrücklich berücksichtigt (vgl. Schriftenreihe Umweltschutz des
Bundesamtes für Umwelt [BAFU] Nr. 116, S. 7, Ziff. 1.2.2, Bern 1990, Urteile der
REKO/INUM A-2005-259 vom 7. November 2006 E. 9.1.3 und A-2005-284 vom 27. Juli
2006 E. 9.6). Es kann vorliegend also nicht von einem Spezialfall gesprochen werden.
Somit ist von der Richtigkeit der Lärmimmissionsberechnungen auszugehen. Der Antrag
des Beschwerdeführers, ergänzende Lärmmessungen durchzuführen, ist deshalb
abzuweisen.

E. 6
Der Beschwerdeführer beantragt weiter, die geplanten Ausbau- und Umbauprojekte seiner
Liegenschaft bei der Bestimmung von Belastungsgrenzwerten zu berücksichtigen. Als
Eigentümer der Liegenschaft Fachstrasse 31 beabsichtige er schon seit geraumer Zeit, das
bestehende Gebäude umfassend umzubauen bzw. zu erweitern. So habe er bereits im Jahre



2004 ein entsprechendes Baugesuch eingereicht und auf den späteren Erweiterungsbau
hingewiesen. Aus persönlichen Gründen sei es ihm nachfolgend nicht möglich gewesen,
das besagte Bauprojekt wie gewünscht voranzutreiben. Dies habe an seinen konkreten
Bauabsichten jedoch nichts geändert. Nachdem die Finanzierung sowie .... geregelt
gewesen seien, habe er weitere, detaillierte Projektpläne für den Erweiterungsbau
ausgearbeitet. Ausserdem stamme das Haus aus dem Jahre 1929 und müsse aufgrund seines
gegenwärtigen Zustandes zwingend um- und ausgebaut werden. Auch wenn bei
bestehenden Bauten grundsätzlich von einem längerfristigen Bestand ausgegangen werde
und allfällige Nutzungsreserven nur berücksichtigt würden, wenn entsprechende Aus- und
Umbauprojekte bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden seien, müsse vorliegend
eine Ausnahme davon gemacht werden. Denn es könne nicht bloss von einer
hypothetischen Möglichkeit einer baulichen Erweiterung ausgegangen werden. Die
bestehenden Bauvorhaben bzw. die aus der Erweiterung resultierenden, in Frage
kommenden Nutzungen müssten vom BAV bei seinen Messungen berücksichtigt werden.
Aufgrund der angepassten Messungen müsse durch das BAV auch das Verhältnis zwischen
dem akustischen Nutzen und den anfallenden Kosten der baulichen Massnahmen neu
geprüft werden.

E. 6.1
Art. 39 und 41 LSV regeln die räumliche Geltung der Belastungsgrenzwerte und den sich
daraus ergebenden Ort der Ermittlung der Lärmimmissionen. So gilt es zunächst zu
unterscheiden zwischen Gebäuden (überbauten Grundstücken) und noch nicht überbauten
Bauzonen. Ist eine Parzelle in der Bauzone überbaut, d.h. besteht ein Gebäude, so werden
die Belastungsgrenzwerte in der Mitte der offenen Fenster der lärmempfindlichen Räume
ermittelt (Art. 39 Abs. 1 LSV). Es wird somit auf die tatsächlich bestehenden
lärmempfindlichen Räume abgestellt, ohne eine andere Anordnung oder Nutzung der
Räume und ohne eine mögliche Erweiterung oder Aufstockung des bestehenden Gebäudes
zu berücksichtigen. Die Zu- oder Abnahme von Lärmimmissionen, die aufgrund von Aus-
und Umbauprojekten zu erwarten ist, ist nur zu berücksichtigen, wenn die entsprechenden
Pläne bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind. Um unüberbaute Grundstücke
ohne lärmempfindliche Räume jedoch nicht schutzlos zu lassen und ihre künftige
Überbauung nicht zu verunmöglichen, bestimmt Art. 41 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 39 Abs. 3
LSV, dass die Planungswerte an den Orten und auf der Höhe aller Stockwerke eingehalten
werden müssen, an welchen nach den Bauvorschriften der betreffenden Zone Gebäude mit
lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen. Nutzungsreserven auf bereits
überbauten Grundstücken sind somit gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
grundsätzlich nicht zu berücksichtigen (vgl. BGE 131 II 616 E. 3.4.2). Auch wenn die
unterschiedliche Behandlung von Nutzungsreserven bei überbauten und unüberbauten
Grundstücken nicht völlig befriedigt, lässt sich diese mit der Überlegung rechtfertigen, dass
die planungsrechtlich mögliche Überbauung noch unüberbauter Grundstücke in aller Regel
auch realisiert wird, während bei bestehenden Bauten von einem längerfristigen Bestand
auszugehen ist. Eine generelle Verpflichtung zur Einhaltung des Planungswertes nicht nur
an den tatsächlich vorhandenen, sondern auch an allen hypothetischen, nach der Bau- und
Zonenordnung möglichen lärmempfindlichen Räumen im überbauten Gebiet würde die
Realisierung zahlreicher, im öffentlichen Interesse liegender Bauvorhaben verunmöglichen
oder jedenfalls enorm verteuern, und dies zum Schutz von hypothetischen Nutzungen,
deren Realisierung ungewiss ist. Eine solche Regelung wäre in vielen Fällen
unverhältnismässig und würde dazu führen, dass die Gewährung von Erleichterungen nach



Art. 25 Abs. 2 USG von der Ausnahme zur Regel würde (BGE 131 II 616 E. 3.4.3). Aus-
und Umbauprojekte sind nach Art. 36 Abs. 2 LSV nur zu berücksichtigen, wenn
entsprechende Projekte bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind (BGE 131 II
616 E. 3.4.2).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer hat im Jahre 2004 bei der Gemeinde Oberrieden ein Baugesuch für
den Umbau ... in seiner Liegenschaft und einen Anbau eines Einfamilienhauses gestellt. Mit
Schreiben vom 3. September 2004 bestätigte das Bauamt Oberrieden den Erhalt des
Baugesuches, sistierte dieses jedoch in Absprache mit dem Beschwerdeführer bis auf
weiteres. Im Jahr 2007 liess der Beschwerdeführer weitere Planunterlagen für den Aus- und
Umbau erstellen, welche neu nicht bloss den Anbau eines Einfamilienhauses, sondern einer
Baute mit drei Wohnungen vorsehen. Ein Baugesuchsverfahren ist diesbezüglich jedoch
nicht anhängig gemacht worden. Unterlagen betreffend die Aufhebung der Sistierung und
Fortführung des hängigen Baubewilligungsverfahren liegen keine vor. Auch wenn der
Beschwerdeführer offensichtlich plant, seine Liegenschaft umzubauen, kann nicht davon
gesprochen werden, dass eine Baubewilligung unmittelbar bevorsteht. Denn dafür wären
weitere Verhandlungen mit der Gemeinde nötig, um abzuklären, ob sich die geplanten
Projekte so überhaupt realisieren lassen. Seit dem Jahre 2004 hat zwischen dem
Beschwerdeführer und der Gemeinde gemäss den vorliegenden Unterlagen jedoch keine
Korrespondenz mehr stattgefunden. Daran ändert auch nicht, dass der Beschwerdeführer,
wie erwähnt, im Jahre 2007 weitere Pläne für einen komplett anderen Anbau erstellen liess.
Es bleibt ungewiss, ob das Baugesuch des Beschwerdeführers in naher Zukunft
weitergeführt und bewilligt wird. Weiter handelt es sich bei der Liegenschaft des
Beschwerdeführers auch nicht um ein Abbruchobjekt. Es ist zwar klar, dass es sich um eine
ältere Liegenschaft aus dem Jahre 1929 handelt, welche durchaus einen Renovationsbedarf
aufweist. So beschreibt die Verkehrswertschatzung, dass die Fenster, Jalousien und
Fassadenteile in einem schlechten Zustand seien und die Fassade renovationsbedürftig sei
(Beschwerdebeilage 9). Der Ausbau der drei bestehenden Wohnungen wird dahingegegen
als "in gutem Zustand, wenn auch stilistisch veraltet" beschrieben. Gesamthaft kann jedoch
noch nicht von einem Abbruchobjekt gesprochen werden. Mangels Bewilligung oder
öffentlicher Auflage sind somit die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 2 LSV nicht erfüllt
und die Nutzungsreserven können deshalb für die Berechnung der Lärmimmissionen nicht
berücksichtigt werden.

E. 7
Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, bei entsprechenden Ergebnissen könnten keine
Erleichterungen im Teilbereich xxx gewährt werden. Erleichterungen nach Art. 7 Abs. 3
BGLE können gewährt werden, wenn die Sanierung unverhältnismässige Kosten
verursachen würde oder wenn überwiegende Interessen, namentlich des Ortsbild-, Natur-
und Landschaftsschutzes oder der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Sanierung
entgegenstehen. Die Kosten von Lärmschutzmassnahmen gelten in der Regel als
verhältnismässig, wenn das nach Anhang 3 VLE ermittelte Verhältnis zwischen den Kosten
der baulichen Massnahmen und dem Nutzen für die betroffene Bevölkerung (KNI)
höchsten 80 beträgt (Art. 20 VLE). Nach den Berechnungen der Beschwerdegegnerin
würde für den Teilbereich xxx für eine Lärmschutzwand von 552 m Länge ein KNI von 335
erreicht werden. Damit ein KNI von 80 eingehalten werden könnte, müssten von der
Lärmschutzwand über viermal mehr Personen geschützt werden. Das



Bundesverwaltungsgericht hat keinen Grund, diese Angaben anzuzweifeln. Aufgrund der
schlechten Wirtschaftlichkeit müssen die beantragten Erleichterungen demnach gewährt
werden. Auch wenn die Nutzungsreserven auf dem Grundstück des Beschwerdeführers mit
dem Anbau des Dreifamilienhauses berücksichtigt würden, wären bauliche Massnahmen
vorliegend somit unverhältnismässig.

E. 8
Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erweist sich die Beschwerde als unbegründet
und ist demzufolge abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend, weshalb er die
Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind auf Fr. 1'300.--
festzusetzten (Art. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dieser
Betrag ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen.

E. 10
Angesichts seines Unterliegens steht dem Beschwerdeführer kein Anspruch auf eine
Parteienschädigung zu (Art. 64 VwVG).
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